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Jugendschutz & Sicherheitseinstellungen      
	A Präventiver Jugendschutz

Den Jugendmedienschutz in Deutschland regeln der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) und das Jugendschutzgesetz (JuSchG).  

Was regelt das Jugendschutzgesetz (JuSchG)? 
Das JuSchG gibt vor, ab wann Kinder und Jugendliche Zugang zu bestimmten Medien  
bekommen dürfen. Altersfreigaben für Filme und Computer- bzw. Videospiele auf Träger- 
medien basieren auf dem JuschG und werden von der  Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK) und der  Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
in Zusammenarbeit mit den obersten Landesjugendbehörden vergeben.

Was regelt der Jugendmedienschutz- 
Staatsvertrag (JMStV)?
Basis für den Jugendmedienschutz in Telemedien (im Internet und auf allen Endgerä-
ten) und Rundfunk (Radio und Fernsehen) ist der JMStV, der zwischen den Ländern  
geschlossen wurde. Anbieter werden hier in die Pflicht genommen, dafür zu sorgen, 
dass bei ihren verbreiteten Inhalten die Vorgaben des JMStV eingehalten werden.  
Möglichkeiten der Zugangsbeschränkung von Seiten der Anbieter für Kinder und  
Jugendliche sind z. B. Programmierung der Website für Jugendschutzprogramme,  
Einhaltung von Zeitgrenzen oder Zugangsbarrieren wie Altersüberprüfung. Institutionen 
wie die FSK.online, die USK.online, die  Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) 
und die  Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) unter- 
stützen die Anbieter dabei. 
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Unterhaltungssoftware   
Selbstkontrolle (USK)

… vergibt Altersfreigaben von Computer- 
und Videospielen auf Datenträgern

Freiwillige Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft (FSK) 

… vergibt Altersfreigaben für Kinofilme, 
Videos und Bildträger (DVD etc.), die 
öffentlich vorgeführt und in Deutschland 
verbreitet werden

https://www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de/
https://www.km.bayern.de/schule-digital/pilotversuch-digitale-schule-der-zukunft.html
https://usk.de/
https://usk.de/
https://www.fsk.de/?seitid=2&tid=2
https://fsf.de/
https://www.fsm.de/
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Wer ist zuständig?
Für die Durchsetzung des JMStV und des JuSchG im Bereich Jugendmedienschutz sorgen 
mehrere Institutionen in Zusammenarbeit.

Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM)
  zentrale Aufsichtsstelle für den 
 Jugendschutz im privaten Rundfunk 
 und den Telemedien 
  Organ der Landesmedienanstalten 
  prüft und bewertet, ob Verstöße gegen  
 Bestimmungen des JMStV vorliegen
  entscheidet über Folgen für Anbieter  
 und beschließt Maßnahmen

Landesmedienanstalten
  14 Landesmedienanstalten in   
 Deutschland
  In Bayern: Bayerische Landeszentrale  
 für neue Medien (BLM)
  beaufsichtigen private Radio- und   
 Fernsehsender sowie Internetangebote
  prüfen, ob Jugendschutz- 
 bestimmungen eingehalten werden
  leiten Fälle an KJM weiter
  führen Sanktionsmaßnahmen durch  
 und überwachen sie

Freiwillige Selbstkontrolle Multi-
media-Diensteanbieter (FSM)

… prüft Jugendmedienschutz in 
Online-Medien

Freiwillige Selbstkontrolle  
Fernsehen e.V. (FSF) 

… prüft TV-Beiträge und fernsehähnliche 
Programme privater Fernsehsender im 
Internet und vergibt Altersfreigaben

USK.online

Prüfservice der USK für Spiele-Angebote 
im Online-Bereich

FSK.online

Prüfservice der FSK für Film-Angebote 
im Online-Bereich

Bundeszentrale für Kinder- u.  
Jugendmedienschutz (BzKJ)
  prüft und indiziert (= verbietet)  
 jugendgefährdende Medien  
  überwacht technische Vorsorgemaß- 
 nahmen von Plattformen und An- 
 bietern wie sichere Voreinstellungen,  
 Beschwerde- und Hilfesysteme und  
 Begleitung und Steuerung der Medien- 
 nutzung durch die Eltern

Jugendschutz.net
  prüft für KJM Angebote und Inhalte im  
 Internet auf Jugendschutzverstöße
  prüft für BzKJ, ob Vorsorgemaßnahmen  
 zum Schutz von Kindern und Jugend- 
 lichen von Plattformen und Anbietern  
 eingehalten werden

https://www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de/
https://www.km.bayern.de/schule-digital/pilotversuch-digitale-schule-der-zukunft.html
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